in Grundstiick ist jener Teil einer
Katastralgemeinde, der im Grenz-
>

kataster oder im Grundsteuer-

kataster als solcher mit einer eigenen
Nummer (der Grundstiicksnummer) be-
zeichnet ist. Grundstiicke werden durch
Grundbuchsbeschluss neu gebildet oder
geldscht. Eigentiimer eines Grundstiicks
ist nur jener, der auch im Grundbuch als
solcher eingetragen ist.

Mit Grundbuch und Kataster ist das
Eigentum an Grundstiicken geregelt und
dokumentiert; nach den Festlegungen der
Raumordnungsgesetze werden Flichen-

Fota: Manfred Seid!
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Haus und Grundstuck

Keine Frage: Wohnen im Eigentum ist eine attraktive Alternative zur lebenslangen Miete.
Allerdings wollen Kauf und Bau genau iiberlegt sein. Wichtig dabei ist auch das Wissen
um das Eigentum an Grund und Boden. Tipps dazu von Dietrich Kollenprat.

widmungs- und Bebauungspline erlassen,
in denen die Ausdehnung bebaubarer
Flachen sowie die Art der méglichen bau-
lichen Nutzung festgelegt sind. Gefahren-
zonenpline zeigen gefihrdete Flichen
und den Gefihrdungsgrad auf; daneben
gibt es noch eine Reihe weiterer gesetz-
licher Festlegungen, die auf Grund und
Boden unmittelbar Bezug haben.
Informieren Sie sich beim Kauf oder
Verkauf von Grundstiicken und Liegen-
schaften iiber alle wesentlichen Daten
und Fakten, die fiir den Wert, die Be-
bauung und sonstige Nutzung bedeutsam

sind. Bitte beachten Sie, dass die
Informationen auf unserer Homepage
http:/fwww.aikammer.org/ im Anlassfall
niemals die Beratung durch Fachleute
ersetzen, sondern nur eine Erstinformation
fiir Sie als Kaufinteressenten oder Grund-
stiickseigentiimer darstellen.

Grund und Boden gehért zu unseren
kostbarsten Giitern; er ist nicht vermehr-
bar und verantwortlich fiir Lebensquali-
tat und wirtschaftliche Entwicklung der
Gesellschaft. Dementsprechend sorgfiltig
schiitzen Gesetze sowohl das Eigentum

des einzelnen wie auch das offentliche

Wohnen im Eigentum, z. B. in einem Haus wie Elise von Synn Architekten, ist mehr als attrak-
tiv. Doch wissen die Eigentiimer immer genau, wie es um ihren Grund und Boden bestellt ist?
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Interesse an einer nachhaltigen Nutzung im Interesse der heu-
tigen und spiteren Generationen.

DAS GRUNDBUCH: Das Grundbuch wird vom zustindigen
Bezirksgericht gefithrt und ist nach Katastralgemeinden und
innerhalb dieser nach Liegenschaften geordnet. Liegenschaf-
ten (auch Grundbuchskérper genannt) sind mit Einlagezahlen
(EZ) bezeichnet und dokumentieren

e das oder die Grundstiicke, die zur Liegenschaft gehoren
(im A-Blatt),

e Personen, denen sie gehoren (Eigentiimer), mit den jewei-
ligen Anteilen (im B-Blatt),

o die Beschrinkungen, mit denen die Grundstiicke belastet
sind (im C-Blatt) sowie

* Hinweise auf die lerztgiiltigen Eintragungen (Tagebuch-
zahlen TZ).

Jedermann ist berechtigt, in das Grundbuch einzusehen,
indem er/sie sich gegen Gebiihr bei einem Grundbuchsgericht,
bei Ingenieurkonsulenten fiir Vermessungswesen, Notaren
oder Rechtsanwilten einen Grundbuchsauszug besorgt.

Das Grundbuch wurde in seiner heurigen Rechtsform
bereits 1883 zum verbindlichen Nachweis des Eigentums und
privatrechtlicher Verpflichtungen und Lasten an Grund-
stiicken geschaffen. Seit 1990 sind alle Eintragungen oster-
reichweit digital vorhanden und abrufbar; sie geniefen als
offentliches Buch umfassenden Vertrauensschutz aller rechts-
begriindenden Eintragungen an Grund und Boden. Im
Hinblick auf diese Rechtswirkung unterliegen Eintragungen in
das Grundbuch strengen Formvorschriften.

DER GRUNDSTUCKSKATASTER: Der Kataster stellt neben
dem Grundbuch die 2. Siule des dsterreichischen Systems der
Eigentumssicherung an Grund und Boden dar; in der
Katastralmappe ist die Lage der Grundstiicke veranschaulicht,
fiir die im Grundbuch Eigentiimer und Belastungen gefiihrt
werden.

Nur fiir jene etwa 12% aller osterreichischen Grundstiicke,
die bisher in den Grenzkataster einverleibt sind, ist der
Grenzverlauf rechtsverbindlich dokumentiert. In allen iibrigen
Fillen macht der Kataster keinen Beweis iiber den tatsichli-
chen Grenzverlauf und auch nicht iiber das Flichenausmafl
der Grundstiicke.

Ob ein Grundstiick bereits in den Grenzkataster einverleibt
ist und iiber welche Qualitit die Grundstiicksfliche verfiigt,
kann neben anderen grundstiicksbezogenen Daten dem
Auszug aus der Grundstiicksdatenbank entnommen werden.
Diese Ausziige sowie Planausziige aus der Katastralmappe
erhalten Sie gegen Gebithr beim Vermessungsamt oder bei
Ingenieurkonsulenten fiir Vermessungswesen (Zivilgeometer).

5, DI Dietrich Kollenprat

~ ist Vorsitzender der Bundesfachgruppe
& Vermessungswesen.
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Das Grundstick
Antworten rund ums Thema ,,Haus und Grundstiick*

Keine Frage: Wohnen im Eigentum ist eine attraktive Alternative zur lebenslangen Miete. Allerdings
wollen Kauf und Bau genau iberlegt sein. Das Hauslbauen oder auch der Haus- oder Wohnungskauf
ist flr den Durchschnittsbirger zumeist das finanziell aufwandigste Lebensvorhaben. Und die Ent-
scheidung dafir beeinflusst das Familienbudget und dadurch auch die Lebensqualitét tiber Jahre. Die
Suche nach einem geeigneten Grundstiick, dessen Kauf und die weitere Beschaftigung damit ist im
Regelfall eine wunderbare und schéne Sache, weil sie vielfach mit Existenzgriindung, Sesshaftigkeit
und Dauerhaftigkeit verbunden ist. - Damit dhnliche Schlagzeilen wie im September 2006, wo in der
kleinen Gemeinde Konigstetten (NO) ein Mann von seinem Nachbarn wegen eines strittigen Grenz-
verlaufs erschlagen wurde, nicht mehr vorkommen, sollte man im Allgemeinen und im Besonderen
etwas mehr Uber das Eigentum an Grund und Boden, also Uber das ,,Grundstlick* wissen.

DAS GRUNDSTUCK: Ein Grundstiick ist jener Teil einer Katastralgemeinde, der im Grenzkataster
oder im Grundsteuerkataster als solcher mit einer eigenen Nummer (der Grundstiicksnummer) be-
zeichnet ist. Grundstiicke werden durch Grundbuchsbeschlull neu gebildet oder geldscht. Eigentimer
eines Grundsttickes ist nur jener, der auch im Grundbuch als solcher eingetragen ist.

DAS WICHTIGSTE IN KURZFORM: Mit Grundbuch und Kataster ist das Eigentum an
Grundstiicken geregelt und dokumentiert; nach den Festlegungen der Raumordnungsgesetze werden
Flachenwidmungs- und Bebauungspléne erlassen, in denen die Ausdehnung bebaubarer Flachen sowie
die Art der mdglichen baulichen Nutzung festgelegt sind. Gefahrenzonenplane zeigen gefahrdete FI&-
chen und den Geféhrdungsgrad auf; daneben gibt es noch eine Reihe weiterer gesetzlicher Festlegun-
gen, die auf Grund und Boden unmittelbar Bezug haben.

Informieren Sie sich beim Kauf oder Verkauf von Grundstiicken und Liegenschaften Gber alle wesent-
lichen Daten und Fakten, die fir den Wert, die Bebauung und sonstige Nutzung bedeutsam sind. Bitte
beachten Sie, dass die Informationen auf unserer Homepage http://www.aikammer.org/ im Anlassfall
niemals die Beratung durch Fachleute ersetzen, sondern nur eine Erstinformation fir Sie als Kaufinte-
ressenten oder Grundstiickseigentiimer darstellen.

Grund und Boden gehért zu unseren kostbarsten Gutern; er ist nicht vermehrbar und verantwortlich fur
Lebensqualitit und wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft. Dementsprechend sorgfaltig schiit-
zen Gesetze sowohl das Eigentum des einzelnen wie auch das 6ffentliche Interesse an einer nachhalti-
gen Nutzung im Interesse der heutigen und spateren Generationen.

DAS GRUNDBUCH: Das Grundbuch wird vom zustédndigen Bezirksgericht gefiihrt und ist nach
Katastralgemeinden und innerhalb dieser nach Liegenschaften geordnet. Liegenschaften (auch Grund-
buchskoérper genannt) sind mit Einlagezahlen (EZ) bezeichnet und dokumentieren

das oder die Grundstiicke, die zur Liegenschaft gehdren (im A-Blatt),

Personen denen sie gehdren (Eigentiimer) mit den jeweiligen Anteilen (im B-Blatt),
die Beschrankungen, mit denen die Grundstilicke belastet sind (im C-Blatt) sowie
Hinweise auf die letztgiltigen Eintragungen (Tagebuchzahlen TZ).

Jedermann ist berechtigt in das Grundbuch einzusehen, indem er/sie sich gegen Gebuhr bei einem
Grundbuchsgericht, bei Ingenieurkonsulenten fiir Vermessungswesen, Notaren oder Rechtsanwalten
einen Grundbuchsauszug besorgt.
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Das Grundbuch wurde in seiner heutigen Rechtsform bereits 1883 zum verbindlichen Nachweis des
Eigentums und privatrechtlicher Verpflichtungen und Lasten an Grundstiicken geschaffen. Seit 1990
sind alle Eintragungen Osterreichweit digital vorhanden und abrufbar; sie genielen als 6ffentliches
Buch umfassenden Vertrauensschutz aller rechtsbegriindenden Eintragungen an Grund und Boden. Im
Hinblick auf diese Rechtswirkung unterliegen Eintragungen in das Grundbuch strengen Formvor-
schriften.

DER GRUNDSTUCKSKATASTER: Der Kataster stellt neben dem Grundbuch die 2. Siule des
oOsterreichischen Systems der Eigentumssicherung an Grund und Boden dar; in der Katastralmappe ist
die Lage der Grundstiicke veranschaulicht, flr die im Grundbuch Eigentiimer und Belastungen gefiihrt
werden.

Nur flr jene etwa 12% aller dsterreichischen Grundstlcke, die bisher in den Grenzkataster einverleibt
sind, ist der Grenzverlauf rechtsverbindlich dokumentiert. In allen Gbrigen Féllen macht der Kataster
keinen Beweis Uber den tatsdchlichen Grenzverlauf und auch nicht (ber das Flachenausmal der
Grundstlicke.

Ob ein Grundstuck bereits in den Grenzkataster einverleibt ist, und Uber welche Qualitat die Grund-
stiicksflache verfiigt, kann neben anderen grundstiicksbezogenen Daten dem Auszug aus der Grund-
stiicksdatenbank enthommen werden. Diese Ausziige sowie Planausziige aus der Katastralmappe er-
halten Sie gegen GebUhr beim Vermessungsamt oder bei Ingenieurkonsulenten fiir Vermessungswesen
(Zivilgeometer).

ENTSTEHUNG DES KATASTERS: Die Geschichte des heutigen Katasters beginnt im Jahr 1817,
als die Vermessung der osterreichisch — ungarischen Monarchie gesetzlich verfiigt wurde, um die Vor-
schreibung der Grundsteuer auf eine gerechte Basis zu stellen.

Dieser Grundsteuerkataster musste den steuerlichen Anforderungen entsprechen, er war jedoch nie-
mals zum verbindlichen Nachweis der Grundstiicksgrenzen bestimmt. Auch nachfolgende Vermes-
sungen im Zusammenhang mit der Aufteilung von Grundstiicken dienten in erster Linie der Aktuali-
sierung steuerlicher Grundlagen. Daher sind die Angaben des Grundsteuerkatasters tiber Grenzen und
Flachen dem Vertrauensschutz entzogen; von der urspringlichen Vermessung abgeleitet, dokumentie-
ren sie ohne Beweiskraft blo Form und AusmaRe der Grundstiicke, wie sie als Grundlage flr die
Grundsteuer gelten.

Um dem Bedurfnis der Gesellschaft nach einem verbindlichen Grenznachweis zu entsprechen, hat der
Gesetzgeber im Vermessungsgesetz 1968 den Grenzkataster eingefuihrt und gleichzeitig die notwendi-
gen Formvorschriften verflgt, die bei der Einverleibung von Grundstiicken in den Grenzkataster
zwingend einzuhalten sind. Nur wenn alle betroffenen Anrainer dem Verlauf der Grenzen vor Ort
zugestimmt haben, die Grenzpunkte im exakten Bezug zum Landeskoordinatensystems vermessen
und in einer offentlichen Urkunde dokumentiert sind, kénnen sie denselben Vertrauensschutz, wie
Eintragungen im Grundbuch genieRen. Nur fur jene rund 12% aller Grundstiicke, die bisher bereits in
den Grenzkataster einverleibt sind, gelten Grenzen und Fléchen als gesichert. Dartber hinaus ist auch
jeglicher Ersitzungsanspruch von Grundstucksteilen fir alle Zukunft ausgeschlossen.

BAU- UND RAUMORDNUNG: Die Regelung der Besiedlung (Raumordnung) sowie zur Festlegung
von Bestimmungen Uber die Bebauung (Bauordnung) ist Landersache.

Einheitlich fiir ganz Osterreich gilt, dass die Gemeinde zustindig fiir die Widmung ihres Gemeindege-
bietes in ,,Bauland* und “Nicht-Bauland* ist. Die genaue Bezeichnung der einzelnen Widmungen
unterscheidet sich jedoch von Bundesland zu Bundesland, ebenso wie die Namen der planlichen Do-
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kumentationen (z.B. Flachenwidmungsplan). In den jeweiligen Raumordnungsgesetzen sind auch die
Voraussetzungen fiir Umwidmungen sowie deren formale Abldufe genau geregelt.

Ob der Erwerb von Grundstiicken einer Bewilligung unterliegt, ist von der Widmung abhangig und in
den einzelnen Bundeslandern unterschiedlich geregelt.

Festlegungen Uber die Art der mdglichen Bebauung, die technischen Vorschriften tGber die Bauausfih-
rung sowie die Ausnitzung von Bauplatzen finden sich in den Bauordnungen der Lander. Zustandig
fiir die Erteilung von Baubewilligungen sind in allen Féallen die Gemeinden. Hier erhalten Sie auch
rechtsverbindliche Auskiinfte Uber Widmung und Bebauungsmdglichkeiten.

DER WERT DES GRUNDSTUCKS: Aufgabe dieser Information soll keinesfalls sein, Grundstiicks-
preise fir die verschiedenen Regionen und Bezirke Osterreichs aufzulisten; dazu darf auf einschlagige
Fachzeitschriften sowie auf periodische Veréffentlichungen in den Tageszeitungen verwiesen werden.
Vielmehr finden sich nachfolgend in alphabetischer Reihenfolge Hinweise auf objektive Kriterien, die
Einfluss auf den Wert eines Grundstiickes bzw. Liegenschaft nehmen:

Anschlussgebthren: Fir eine Bauplatznutzung ist der Anschluss an die drtlichen Ver- und Entsor-
gungsleitungen erforderlich; Dafur sind jeweils Anschlussgebuhren zu entrichten:

Wasser und Kanal

Energie — Strom, Gas und Fernwéarme

Telefon — Festnetz (eventuell auch Breitband fiir Internet)
TV — Kabeldienste

Konkrete Informationen Uber vorhandene (und bereits bezahlte) Anschlisse oder die zu erwartenden
Kosten fur die Herstellung solcher, erhalten Sie bei den jeweiligen Leitungsbetreibern. Wer diese sind,
erfahren Sie im Gemeindeamt.

BauplatzaufschlieRung: Bei unbebauten Grundstiicken im Bauland, ist stets zu klaren, ob sie im
Sinne der drtlichen Bauvorschriften bereits aufgeschlossen sind, ob also die Anliegerleistungen er-
bracht wurden — und sie damit als Bauplatze gelten - oder nicht. Informationen dartiber erhalten Sie im
Gemeindeamt.

Gefahrenzonen: Bauplatze innerhalb ausgewiesener gelber Zonen eines Gefahrenzonenplanes bergen
auch bei baulichen Vorsichtsmalinahmen ein erhohtes Sicherheitsrisiko, und fihren damit tber den
Lebenszyklus hinweg zu deutlich héheren Kosten. Solche Grundstiicke sind deshalb zumeist wesent-
lich billiger zu erwerben. - Informieren Sie sich dartber durch Einsicht in den Gefahrenzonenplan am
Gemeindeamt.

Grundstiuicksgrenzen: Die Grenzen des Grundstickes/Bauplatzes und davon abgeleitet sein
Flachenausmal dirfen nur dann als verbindlich angesehen werden, wenn es im Grenzkataster einver-
leibt ist. Dieser Umstand ist ebenso wie eventuelle Belastungen aus dem Grundbuchsauszug zu erse-
hen (Indikator ,,G* neben der Grundstiicksnummer). Kontaktieren Sie unbedingt einen Ingenieurkon-
sulenten fir Vermessungswesen vor dem Kauf, wenn Grenzen und Fldchenangabe nicht durch eine
Grenzkatastereinverleibung abgesichert sind, da es fiir den K&ufer ein erhebliches Risiko birgt, wenn
sich durch eine spatere Vermessung eine nachteilige Grenzsituation oder ein geringeres Flachenaus-
maR ergibt. Die Erstauskunft bei Ingenieurkonsulenten flir Vermessungswesen ist kostenfrei.

Grundstiickslage: Grundsétzlich beeinflussen viele subjektive Griinde jede Kaufentscheidung,
daneben existieren jedoch auch objektive Kriterien, die sowohl die unmittelbare Errichtung eines Hau-
ses wie auch dessen kinftige Nutzung vor allem wirtschaftlich aber auch physiologisch beeinflussen:
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Sonnige Lagen/Hangseiten reduzieren im Winter den Energieverbrauch.

Freie Lagen mit guter Fernsicht sind hdaufig windausgesetzt.

Wie beeinflusst die Ausrichtung des Grundstlickes (Norden/Suden) die Nutzung ?

Wird die Bebaubarkeit durch die Grundstiicksform und Gelédndeneigung oder durch unter-

/oberirdische Leitungen tber das Grundstlick (negativ) beeintréchtigt?

o Die Né&he zu stark befahrenen Verkehrstragern (Bahn, StraRe) bringt erhdhte Larmimmissio-
nen.

e  Steigungen bei der Zufahrt konnen im Winter das Anlegen von Schneeketten erfordern.

e Vorhandene Nahversorgung und Erreichbarkeit 6ffentlicher Verkehrsmittel.

TIPP: Besichtigen Sie jedenfalls 6fter und zu verschiedenen Tageszeiten, an Werktagen sowie am
Wochenende Ihr kiinftiges Grundstiick. Gesprache mit den Nachbarn bringen oft niitzliche Hinter-
grundinformationen.

Servitute beeintrachtigen die Nutzung eines Grundstiickes in jenem Teil, der im Grundbuch durch
eine Grunddienstbarkeit belastet ist. Wenn der ortliche Bereich eindeutig definiert ist, auf den sich die
Dienstbarkeit bezieht, wird sich die Nutzung (Bebauung) des tbrigen Grundstuckteiles als unproble-
matisch erweisen. Solche klar festgelegten Dienstbarkeiten stellen flr den unbelasteten Teil in aller
Regel keine Wertminderung dar. Erfahrungsgemal? sind aber jene Servitute bei der Bewirtschaftung
von groRem Nachteil, deren ortliche Lage durch keine Planurkunde festgelegt ist und deren sachlicher
Umfang (z.B. ,,Recht des Gehens und Fahrens) nur generell formuliert wurde; in solchen Féllen ware
groRte Vorsicht geboten.

Da Dienstbarkeiten (z.B. Wasserleitung, Kanaltrasse) auch auBerblcherlich oder durch Ersitzung be-
stehen kdnnen, empfiehlt sich in jedem Fall eine Nachfrage beim friiheren Eigentiimer.

Widmung: Nachhaltigen Einfluss auf den Wert eines Grundstiickes (bt dessen Widmung im Flachen-
widmungsplan aus. Fur Wohnzwecke allein gewidmete Gebiete werden in aller Regel ruhigeren Cha-
rakter mit geringeren Immissionen aufweisen, als solche in denen auch Betriebe angesiedelt werden
dirfen. Sicherheitszonen kénnen die Bebaubarkeit beeinflussen. Informieren Sie sich Uber Widmung
und Bauvorschriften am Gemeindeamt.

MEIN HAUS: In landlichen Gebieten ist das Alleineigentum von Haus und Grund zumeist der Nor-
malfall; im stadtischen Umfeld stellt das eigene Haus und das eigene Grundstiick die Erfiillung des
Traums vom ,,Wohnen im Grinen* dar. Nur wer als alleiniger Eigentlmer eines Grundstiickes im
Grundbuch eingetragen ist, kann Uber sein Haus ohne Riick- oder Mitsprache von anderen Miteigen-
timern verfugen. Dies betrifft kleinere Dinge wie die Montage einer Satellitenschissel oder das Auf-
stellen eines Gartenhduschens ebenso wie finanzielle Verantwortlichkeiten wie die Bezahlung der
Grundsteuer.

Welchen Wert Ihr Grundstiick hat, was Sie darauf bauen dirfen, wie ein Grundbuchauszug zu lesen ist
und was sonst noch wichtig ist, erfahren Sie bei ,,Mein Grundstiick* unter www://meingrundstueck.at

Wenn Sie mehr wissen wollen oder diese Seite der Kleinen Zeitung verlieren, besuchen Sie den
néchstgelegenen Ingenieurkonsulent fir Vermessungswesen (IKV, Zivilgeometer) lhres Vertrauens,
besuchen das Internet unter http://www.aikammer.org/, wo Sie umfassende Beratung in allen techni-
schen Angelegenheiten rund um das Grundstilick, das Haus und andere technische Belange erhalten.
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Anmerkung:

INGENIEURKONSULENT FUR VERMESSUNGSWESEN: IKV (Zivilgeometer) sind als
Ziviltechniker mit offentlichen Glauben versehene Personen (8 4 Abs. 3 ZTG) und als
Vermessungsbefugte fur die Dokumentation von Eigentum an Grund und Boden verantwortlich. Vor-
aussetzung fur die Berufsaustibung ist das Studium Vermessungswesen und Geoinformation an einer
Technischen Universitat, eine dreijahrige einschlagige Praxis und die Ablegung der Ziviltechnikerpri-
fung. Das Berufsgesetz (8 14 ZTG) und ihre Vereidigung verpflichtet sie zur uneingeschrénkten Ob-
jektivitdt und Einhaltung aller gesetzlichen Regelungen und Normen. Sie haften persénlich fur ihre
Tatigkeit und unterliegen einem strengen Disziplinarrecht.
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	Haus_und_Grundstück_2009.pdf
	MEIN HAUS: In ländlichen Gebieten ist das Alleineigentum von Haus und Grund zumeist der Normalfall; im städtischen Umfeld stellt  das eigene Haus und das eigene Grundstück die Erfüllung des Traums vom „Wohnen im Grünen“ dar. Nur wer als alleiniger Eigentümer eines Grundstückes im Grundbuch eingetragen ist, kann über sein Haus ohne Rück- oder Mitsprache von anderen Miteigentümern verfügen. Dies betrifft kleinere Dinge wie die Montage einer Satellitenschüssel oder das Aufstellen eines Gartenhäuschens ebenso wie finanzielle Verantwortlichkeiten wie die Bezahlung der Grundsteuer.
	Welchen Wert Ihr Grundstück hat, was Sie darauf bauen dürfen, wie ein Grundbuchauszug zu lesen ist und was sonst noch wichtig ist, erfahren Sie bei „Mein Grundstück“ unter www://meingrundstueck.at  


